
schließt darüber. Sie kann Mitglieder 
und Kandidaten des Zentralkomitees 
und der Zentralen Revisionskommis
sion, die ihre Pflicht nicht erfüllt ha
ben, abberufen und die Zahl der Mit
glieder aus den Reihen der Kandida
ten ergänzen sowie Kandidaten in das 
Zentralkomitee und in die Zentrale 
Revisionskommission wählen. 
Wahlmodus und Delegiertenschlüssel 
für die Parteikonferenzen legt das Zen
tralkomitee fest. Die Beschlüsse der 
Parteikonferenzen, außer denen über 
die Auswechselung von Mitgliedern 
des Zentralkomitees und der Zentralen 
Revisionskommission und die Wahl 
neuer Kandidaten des Zentralkomitees 
und der Zentralen Revisionskommis
sion, sind vom Zentralkomitee zu be
stätigen und sind bindend für alle Par
teiorganisationen.
Für die praktische Verwirklichung der 48 
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